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Liebe Eltern, 
 
 
Jetzt beginnt die Urlaubszeit und damit Sie nach Ihrem Urlaub keine unangenehmen 
Überraschungen erleben, möchten wir Sie auf einige wichtige Regelungen hinweisen. 
 
Was ist zu beachten, wenn Sie Ihren Urlaub in Risikoländern verbringen und Ihr Kind 
im Anschluss daran in die Kita bringen wollen? 
  

 Wenn Sie sich in einem Land Urlaub machen, das vom Robert-Koch-Institut als 
Risikogebiet ausgewiesen hat, gibt es Quarantäneregelungen: Sie müssen sich 
umgehend nach der Einreise in eine 14-tägige Quarantäne begeben und sich bei 
Ihrem zuständigen Gesundheitsamt melden. Für die bloße Durchreise durch ein 
Risikogebiet gelten die Quarantäneregelungen nicht, sie gelten aber für 
Kurzaufenthalte. 

 

 Das Gesundheitsamt kann eine Befreiung der 14-tägigen Quarantäne genehmigen, 
wenn Sie ein ärztliches Zeugnis (Test-Ergebnis) in deutscher oder englischer 
Sprache vorlegen. Es muss bestätigen, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen 
einer Infektion mit dem Corona-Virus vorhanden sind. Das ärztliche Zeugnis darf 
höchstens 48 Stunden vor Einreise nach Deutschland vorgenommen worden sein. 
Oder Sie führen direkt nach Ihrer Einreise nach Deutschland eine Testung auf 
COVID-19 durch. Die Ausnahmegenehmigung erhalten Sie per Mail von Ihrem 
zuständigen Gesundheitsamt, nachdem Sie das negative Testergebnis vorgelegt 
haben. 

 

 Bitte beachten: Die Ausnahme von der häuslichen Isolation gilt nur, wenn keine 
Symptome bestehen, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 hinweisen. Treten 
binnen 14 Tagen nach Ihrer Einreise Symptome auf, müssen Sie es unverzüglich 
Ihrem zuständigen Gesundheitsamt melden. 

 

 Damit wir Ihr Kind nach Ihrem Urlaub in einem Risikogebiet im Anschluss wieder 
betreuen dürfen, benötigen wir von Ihnen das negative Testergebnis sowie die 
Befreiung von der 14-tägigen Quarantäne durch das Gesundheitsamt. 

 
 
Bitte informieren Sie sich aktuell darüber, ob Ihr Urlaubsziel als Risikogebiet eingestuft wird, 
da sich ständig Änderungen ergeben. Sie finden die aktuelle Liste auf der Website des RKI: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
 
Das RKI weist auch die Länder aus, deren Tests in Deutschland anerkannt werden: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html.  
Ist das Land, aus welchem Sie einreisen, nicht auf dieser Liste, können Sie den Test erst in 
Deutschland vornehmen lassen. 
 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine erholsame Urlaubszeit und hoffen, 
dass wir uns alle gesund und gestärkt wiedersehen werden. 
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